
 

Ausschreibung für den AJH - Handwerkspreis 

Der AJH-Aachen organisiert den Preis für Handwerksbetriebe, um besondere oder 
außergewöhnliche Handwerksleistungen zu prämieren.
Mit diesem Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von Herrn Dieter Philipp, 
Präsident der Handwerkskammer für die Region Aachen, der den selbständigen 
Handwerker/Innen aus dem Handwerkskammerbezirk Aachen vorbehalten ist und 
mit insgesamt 3.000,- Euro dotiert ist, soll das Handwerk gefördert und der 
Öffentlichkeit weiter zugänglich gemacht werden. 

Es werden insgesamt drei Preise vergeben, die alle gleichwertig sind und jeder Preis 
ist mit 1.000,- Euro dotiert. 

Die Preisverleihung wird im Rahmen eines Galaabends am 18.11.2011 in der 
Erholungsgesellschaft Aachen 1837, Reihstr. 13 in 52062 Aachen stattfinden.
Dieser Preis wird alle zwei Jahre vom AJH-Aachen in Zusammenarbeit mit der 
Aachener Bank eG und der VR–Bank eG ausgerichtet, um die Innovations- und 
Leistungsfähigkeit des Handwerks hervorzuheben und einer breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren.

Die Veranstaltung soll ebenso einen Austausch zwischen den Handwerkerinnen und 
den Handwerkern, sowie den Gästen untereinander anregen. 

Wettbewerbsbedingungen:

Art. 1) Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die Kenntnis und vollständige Annahme 
der vorliegenden Wettbewerbsbedingungen voraus.

Art. 2) Der Arbeitskreis junger Handwerker/Innen richtet den AJH - Handwerkspreis 
2011 für Handwerksleistungen aus, der unter der Schirmherrschaft von Herrn Dieter 
Philipp, Präsident der Handwerkskammer für die Region Aachen, steht.

Art. 3) Am Wettbewerb teilnehmen können alle Handwerksbetriebe des 
Handwerkskammerbezirks für die Region Aachen und der Betrieb muss dort seinen 
Betriebssitz haben und bei der zuständigen Handwerkskammer  registriert sein.
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Art. 4) Die Teilnahme ist selbständigen Handwerkerinnen und Handwerkern 
vorbehalten, die eine prämierungswürdige Handwerksleistung erstellt haben, oder in 
deren Betrieb eine solche Leistung erbracht wurde.

Art. 5) Die teilnehmenden Handwerker/Innen müssen bei der Geschäftsstelle des 
AJH-Aachen innerhalb der in Artikel 6 dieser Wettbewerbsordnung enthaltenen 
Fristen nachstehende Unterlagen in einfacher Ausfertigung einreichen: 

1. eine Beschreibung oder eine Fotodokumentation der eingereichten Arbeit(en)
2. einen kurzen schriftlichen Bericht über das Werk, maximal 2 DIN A4 Seiten
3. die Betriebsdaten mit  Angabe der Adresse, der Telefonnummer und ggf. der 

E-Mail-Adresse 
4. schriftliche Einverständniserklärung des Auftraggebers/Kunden und ggfs. des 

verantwortlichen Fachplaners zur Teilnahme am Wettbewerb und im Fall einer 
Nominierung und Prämierung zur Veröffentlichung 

5. Teilnehmende Handwerker/Innen haben ihren Bewerbungsunterlagen ein 
unterschriebenes Exemplar der vorliegenden Wettbewerbsbedingungen 
beizufügen.

Art. 6) Die Unterlagen müssen bis spätestens 30. September 2011
bei folgender Adresse eingegangen sein (persönliche Übergabe oder Postsendung):

Handwerkskammer Aachen 

Arbeitskreis junger Handwerksunternehmer/Innen (AJH) 

Dipl.-Kfm. (FH) Alexander Krott 

Sandkaulbach 21, 52062 Aachen

Tel.: 0241/ 471-331, Fax: 0241/ 471-131

E-Mail: alexander.krott@hwk-aachen.de   

Art. 7) Die Jury besteht aus 8 Mitgliedern aus Wirtschaft, Politik und den Medien.
Die Namen der Jurymitglieder, deren Urteil endgültig und unanfechtbar ist, werden 
am Tag der Preisverleihung bekannt gegeben.

Art. 8) Nach dem Einsendeschluss prüft der Vorstand des AJH die eingereichten 
Unterlagen und die unabhängige Jury bestimmt die 3 Preisträger/Innen des Preises 
2011. 

Art. 9) Die drei Preise sind jeweils mit 1.000,- (Eintausend) Euro dotiert.
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Art. 10) Alle Unterlagen, die für die Bewerbung zum AJH – Handwerkspreis 2011 
eingereicht wurden, bleiben auf unbestimmte Zeit im Besitz des AJH-Aachen, der 
auch berechtigt ist, die Abbildungen der Werke zu veröffentlichen.

Art. 11) Das Urteil der Jury wird im Rahmen des Galaabends bekannt gegeben. Die 
Preisverleihung erfolgt am 18. November 2011 in der Erholungsgesellschaft Aachen 
1837, Reihstr. 13 in 52062 Aachen. Hierzu erfolgen gesonderte Einladungen.

Art. 12) Die Handwerksleistung muss auf der Grundlage der eingereichten 
Unterlagen verwirklicht worden sein. Die Kosten für die Ausführung und den 
Transport des Werks sowie für die Teilnahme am Wettbewerb gehen ausschließlich 
zu Lasten der Bewerber/Innen.

Art. 13) Durch die Teilnahme am Wettbewerb für den Preis berechtigen die 
Handwerker/Innen den AJH-Aachen zu der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten, in Beachtung der geltenden Bestimmungen.

Die Wettbewerbsbedingungen werden so akzeptiert.

Datum / Unterschrift

Es freuen sich auf Ihre Bewerbung:
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